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Lieber Herr Richter, 

liebe Frau Dr. Giesecke, lieber Herr Prof. von Lewinski, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 
I. [Einleitung]  

Vielen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung.  

Unter dem Motto „Datenschutz am Mittag“ bereiten Sie, lieber Herr 

Richter, monatlich spannende und vor allem praxisnahe Themen auf und 

ich freue mich sehr, hierzu heute beitragen zu können.  

Dabei freue ich mich sehr, in den Kreis meiner früheren Kolleginnen und 

Kollegen zurückzukehren. Wie Sie vielleicht wissen, war ich selbst fast 

20 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages. 

Und wenn ich mich heute umschaue, so sehe ich auch das eine oder 

andere bekannte Gesicht. Ich sehe aber mindestens ebenso viele neue 

Gesichter.  

Und speziell für die Neuen unter Ihnen ist die Parlamentstätigkeit 

zunehmend geprägt vom Thema Datenschutz, der inzwischen immer 

mitgedacht werden muss. 

Denn Sie und Ihre Mitarbeiter verarbeiten täglich personenbezogene 

Daten, allen voran solche von Bürgerinnen und Bürgern. 
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II. [Anwendbarkeit der DSGVO]  

Grundlage dieser Verarbeitung ist seit Mai 2018 in der Datenschutz-

Grundverordnung, oder kurz DSGVO. Hier hat die Europäische Union 

klare Regelungen zum Schutz unserer personenbezogenen Daten 

getroffen.  

Zwar ähnelt die DSGVO inhaltlich den alten Regelungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes. Sie hat diese Regelungen jedoch 

modernisiert und auf europäischer Ebene vereinheitlicht. 

Zudem hat sie dafür gesorgt, dass das Thema Datenschutz stärker in 

das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürgern gerückt ist.  

Dies zeigt auch die Zahl der Beschwerden, die mein Haus regelmäßig 

erreichen und die häufig auch die Datenverarbeitung durch Abgeordnete 

betreffen. 

Dabei gelten die Regelungen der DSGVO meiner Auffassung nach auch 

unmittelbar für den Deutschen Bundestag.  

Sollten hieran Zweifel bestanden haben, so sind diese durch die 

zwischenzeitliche Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs beseitigt 

worden. Eine Entscheidung, die letztlich auch auf die Beschwerde eines 

Bürgers zurückging. 
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Darin hat der EuGH die Arbeit eines Landes-Petitionsausschusses der 

DSGVO unterworfen und festgestellt, dass in der DSGVO „keine 

Ausnahme in Bezug auf parlamentarische Tätigkeiten vorgesehen“ ist. 

Ungeachtet dessen ergäbe sich deren Anwendbarkeit jedenfalls 

mittelbar über die Auffangvorschrift des § 1 Abs. 8 des 

Bundesdatenschutzgesetzes.  

In Folge dieser Anwendbarkeit der DSGVO müssen auch Abgeordnete 

u. a. einen Datenschutzbeauftragten bestellen, ein Verzeichnis aller Ihrer 

Verarbeitungstätigkeiten führen oder je nach Art der Verarbeitung hierzu 

eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, sofern keine 

anderweitigen Rechtsgrundlagen bestehen. 

Doch auch bei Anwendung der DSGVO verbleiben weiterhin 

Regelungslücken und Spielräume für nationale Regelungen.  

Beispielhaft sei hier auf die Verarbeitung, insbesondere Weitergabe 

personenbezogener Daten besonderer Kategorien nach Art. 9 DSGVO 

verwiesen. Im Arbeitsumfeld des Deutschen Bundestages liegt dabei 

naturgemäß ein Fokus auf dem Merkmal „politische Meinungen“. Hier 

bedarf es ggf. konkretisierender Rechtsgrundlagen im Sinne des Art. 9 

Abs. 2 DSGVO. 
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Auch sollte geprüft und bei Bedarf rechtssicher geregelt werden, ob im 

Einzelfall die Betroffenenrechte der Art. 12 ff. DSGVO aus guten 

Gründen einschränkt werden sollten – hier gibt Art. 23 DSGVO den 

rechtlichen Rahmen vor.  

Insbesondere der Umfang des Auskunftsanspruches nach Art. 15 

DSGVO gegenüber dem Deutschen Bundestag, seinen Ausschüssen 

und Mitgliedern war zuletzt häufig Gegenstand an mich gerichteter 

Beschwerden, denen ich nachgehen musste.1 Hier stellte sich unter 

anderem die Frage, ob die Namen von im Petitionsausschuss tätigen 

Berichterstatterinnen und Berichterstattern herausgegeben werden 

müssen und ob dies sogar während eines noch laufenden Verfahrens 

gefordert werden darf.  

Zu den nationalen Rechtsvorschriften, mit denen die 

Regelungsspielräume der DSGVO geschlossen werden können, würde 

auch eine vom Deutschen Bundestag erlassene Datenschutzordnung 

gehören, wie sie bereits von zahlreiche Landesparlamenten 

verabschiedet worden sind. 

                                      
1 Schreiben des BfDI vom 06. Dezember 2021 zum Auskunftsrecht nach Art. 15 DSGVO gegenüber 

dem Petitionsausschuss.  
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III. [Ausübung der Datenschutzaufsicht]  

Ungeachtet der Frage nach den datenschutzrechtlichen Grundlagen ist 

seit Jahrzehnten offen, ob und in welchem Umfang das Parlament und 

die Abgeordneten der Aufsicht des BfDI unterfallen. 

Und hierbei handelt es sich um keine rein akademische Frage. 

Wie erwähnt, werden im parlamentarischen Bereich personenbezogene 

Daten zu vielfältigen Zwecken verarbeitet.  

Mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung will ich beispielhaft nur die 

Öffentlichkeitsarbeit der Abgeordneten und Fraktionen herausgreifen. 

So finden im Zuge eines Internetauftritts oder der Nutzung eines sozialen 

Netzwerks diverse und teils nicht gleich erkennbare 

Datenverarbeitungen statt. Informationen werden zwischen Ihnen und 

den Bürgerinnen und Bürgern ausgetauscht und weiterverarbeitet, nicht 

selten über Ländergrenzen hinweg.  

Speziell der Betrieb von Facebook-Fanpages, die viele Abgeordnete für 

ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen, steht bekanntlich auf dem 

datenschutzrechtlichen Prüfstand, ist es doch derzeit nach meiner 

Auffassung nicht möglich, diese datenschutzkonform zu betreiben.  
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Anknüpfend an diese parlamentarischen Datenverarbeitungen erreichen 

mich – ich erwähnte es bereits – in jedem Jahr diverse Anfragen und 

Beschwerden. Bei deren Bearbeitung befinde ich mich in einem 

Spannungsfeld, diesen – mit oder ohne aufsichtsrechtliche Mittel – 

nachzugehen, ohne in den Kernbereich der parlamentarischen Tätigkeit 

der Mitglieder des Bundestages und damit in die Freiheit Ihrer 

Mandatsausübung einzugreifen.  

Zwar sind auch Abgeordnete nach der verfassungsrechtlichen 

Rechtsprechung nicht von vornherein jeder exekutiven Kontrolle 

entzogen. Hierbei handelt es sich aber vorrangig um eine eigene 

Angelegenheit des Deutschen Bundestages, der dabei im Rahmen 

seiner Parlamentsautonomie zu handeln hat. 

Im Bereich des Datenschutzes ist diese Kontrolle meiner Auffassung 

nach klar geregelt. Denn die DSGVO sieht gerade keine Ausnahme für 

den parlamentarischen Bereich vor, weder betreffend ihre 

Anwendbarkeit noch bezüglich der allgemeinen Datenschutzaufsicht.  

Deshalb greift auch hier § 9 des BDSG, der alle öffentlichen Stellen des 

Bundes und deshalb auch den Deutschen Bundestag, seine Fraktionen 

und Abgeordneten grundsätzlich meiner Aufsicht unterstellt.  

Bald wird sich auch der EuGH mit dieser Frage beschäftigen, ob der 

Kernbereich der parlamentarischen Tätigkeit der allgemeinen Aufsicht 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde gemäß Art. 51 DSGVO unterliegt.  
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Hierzu ist seit Dezember 2021 beim EuGH ein Vorabentscheidungs-

verfahren des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs anhängig. Eine 

Entscheidung ist jedoch zeitlich nicht absehbar. 

IV.  [Weiteres Vorgehen] 

Im Ergebnis ist für mich aber gar nicht entscheidend, wer die 

Aufsichtsfunktion wahrnimmt, sondern nur, dass sie wahrgenommen 

wird.  

Hierzu kommen verschiedene Wege in Betracht! 

So könnte eine eigene, parlamentsinterne Aufsicht geschaffen werden. 

Die DSGVO steht dem offen gegenüber, indem der dortige Art. 51 

lediglich fordert, dass jeder Mitgliedstaat „eine oder mehrere 

unabhängige Behörden“ zu ihrer Überwachung vorsieht.  

Speziell für den verfassungsrechtlich ebenfalls sensiblen und damit 

durchaus vergleichbaren Bereich der justiziellen Gerichtstätigkeit weist 

sie sogar ausdrücklich auf die mögliche Einrichtung „besonderer Stellen“ 

hin, um die ebenso wichtige Unabhängigkeit der Gerichte 

sicherzustellen. 
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Auch wenn eine solche Stelle mit einem gewissen, insbesondere 

Anlaufaufwand verbunden wäre, könnte die parlamentarische 

Unabhängigkeit des Deutschen Bundestages hierdurch sichergestellt 

werden.  

Jedoch führt dieser Weg zu den bekannten Folgeproblemen bei der 

Abgrenzung zur reinen Verwaltungstätigkeit des Deutschen 

Bundestages, welche weiterhin meiner Aufsicht unterliegt.  

Sollen diese Abgrenzungsprobleme vermieden werden, so bedürfte es 

einer einheitlichen Aufsicht, für welche mein Haus zur Verfügung stehen 

würde.  

Natürlich ist mir bewusst, dass ich bei Ausübung dieser Aufsicht Ihre 

besondere Stellung als Teil der Legislative berücksichtigen muss. Auch 

insoweit könnten konkretisierende Regelungen in der bereits 

angesprochenen Datenschutzordnung für den Deutschen Bundestag 

vorgesehen werden.  

Dabei kommt auch die Schaffung eines generellen 

Parlamentsvorbehaltes in Betracht. Eine Art „Vorprüfung“, die auf Antrag 

der im Einzelfall verantwortlichen Stelle durch einen besonderen 

Parlamentsbeauftragten oder ein parlamentarisches Gremium erfolgen 

könnte 

.  
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Wird festgestellt, dass die Freiheit der Mandatsausübung 

ausnahmsweise gefährdet ist, so würde der betreffende Vorgang nicht 

an mich übergegeben. Damit in diesem Einzelfall jedoch keine 

Aufsichtslücke entsteht, müssten die weitere Datenschutzprüfung und 

die Entscheidung über etwaig erforderliche Maßnahmen an anderer 

Stelle, z.B. durch eben dieses parlamentarische Gremium, erfolgen.  

Wie Sie sehen, gibt es nicht nur einen Weg zum Ziel! 

Nur das Ziel selbst ist für mich klar: Die Aufsicht muss klar, sobald als 

möglich und vollständig gefüllt werden.  

Bis dahin werde ich den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin als 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Sich ergebende Hinweise zum 

datenschutzkonformen Umgang mit personenbezogenen Daten werde 

ich gerne an Sie weitergeben.  

V.  [Zusammenfassung und Überleitung] 

Es lässt sich festhalten, dass die rechtlichen Grundlagen eines 

Datenschutzregimes für den Deutschen Bundestag bereits größtenteils 

vorhanden sind, auch wenn sie in Teilbereichen weiterer Ausgestaltung 

bedürfen. 
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Unterstützung bei deren Anwendung im parlamentarischen Alltag 

erhalten Sie gerne auch weiterhin aus meinem Hause, damit die 

Ihrerseits vorgenommenen Datenverarbeitungen schon heute 

datenschutzkonform erfolgen. Meine Tür steht Ihnen immer offen. 

Hierzu finden Sie jedoch auch im Bundestag selbst äußerst kompetente 

Ansprechpartner: Allen voran Frau Dr. Giesecke und ihr 

Kompetenzzentrum Datenschutz.  

Deshalb freue ich mich umso mehr, nunmehr an Sie, liebe Frau Dr. 

Giesecke, abgeben zu dürfen. Ich bin gespannt, was Sie uns 

abschließend als „Datenschutzdessert“ servieren werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  


